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Das Reflexionsraum-Konzept 
am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Rückblick
Ausgangspunkt der Überlegungen einen Reflexionsraum an unserer Schule einzurichten, war eine schulinterne Fortbildung zum Thema „Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern“. Durchgeführt wurde diese Fortbildung von Herrn Dr. Gerhard Pohl von der Caritas in Coesfeld. Im Verlauf der Fortbildung wurde den Teilnehmern zunehmend deutlich, dass auf der einen Seite verhaltensauffälligen Schülern durch Hilfsangebote unter die Arme gegriffen werden muss. Auf der anderen Seite sollen Störungen im Unterricht, die durch auffälliges Verhalten erzeugt werden, nicht hingenommen werden. Vor diesem Hintergrund wurden im Anschluss an die Fortbildung zwei Maßnahmen in Angriff genommen: Der Aufbau eines Beratungsteams und die Einrichtung eines Reflexionsraumes. 

Das neu gegründete Reflexionsraum-Team ging an die Arbeit: Ein Raum wurde eingerichtet, interessierte Kollegen für die Besetzung des Raumes gewonnen, Materialien entwickelt und abschließend Kollegen und Schüler über den Umgang mit dem Reflexionsraum informiert. 
Das Konzept des Reflexionsraumes
Grundlage des Reflexionsraum-Konzeptes ist es, dass alle Schüler das Recht haben, ungestört lernen zu können. Gleichzeitig haben die Lehrer das Recht, ihren Unterricht ungestört durchführen zu können. Treten Störungen auf, so „entscheiden sich“ die verhaltensauffälligen Schüler, den Reflexionsraum aufzusuchen.
Im Reflexionsraum erhalten die Schüler zunächst die Möglichkeit, zu der ursächlichen Situation Stellung zu nehmen. Zudem werden sie dazu angehalten, ihr Verhalten selbstkritisch zu reflektieren. Den Schülern soll deutlich werden, dass durch ihr Verhalten die Rechte anderer Personen (Mitschüler und Lehrer) missachtet werden. Abschließend dokumentieren die Schüler eigenständig, welche Maßnahmen notwendig sind, um zukünftig wieder am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Gemeinsam mit dem aufsichtführenden Lehrer werden die Überlegungen der Schüler besprochen, häufig ergänzt und verfeinert. Oft werden auch schon durch die Aufsicht im Reflexionsraum erste kleinere Aufgaben an den Schüler verteilt, um sein Verhalten zu ändern. Hat ein Schüler zum Beispiel zum wiederholten Male seine Hausaufgaben nicht erledigt, so erhält er die Aufgabe ein Hausaufgabenheft zu führen und dieses im Reflexionsraum vorzulegen. Führt ein Schüler ein Hausaufgabenheft, erledigt seine Hausaufgaben aber nicht selbstständig, so erhält er Termine im Reflexionsraum, um im Anschluss seines eigentlichen Unterrichts die Hausaufgaben im Reflexionsraum zu erledigen. 
In der Regel entscheiden sich die Schüler nur ein- bis zweimal den Reflexionsraum aufzusuchen, denn sie wissen, dass nach dem dritten Besuch Maßnahmen seitens der Schule ergriffen werden (siehe Nachricht 3./5./7. Besuch). 
Es war jedoch in der Vergangenheit zu beobachten, dass die Klassenlehrer in der Regel pädagogische Maßnahmen, z.B. Elterngespräche, durchführten, um das Verhalten des Schülers zu verändern. In einigen Fällen wurden darüber hinaus externe Partner (z.B. Sozialpädagogen der Handwerksbildungsstätten oder verschiedene Beratungsstellen) hinzugezogen, um eine positive Entwicklung des Schülers zu unterstützen. Ordnungsmaßnahmen, z.B. schriftliche Verweise, wurden nur in Ausnahmefällen und bei schwerwiegenden Problemen erteilt.
Ausblick   
Neben der Umsetzung des Reflexionsraum-Konzeptes wird auch die Weiterentwicklung eines Beratungsteams am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg konsequent verfolgt. Ziel muss es sein, die oben genannten Bausteine sinnvoll miteinander zu verknüpfen, um den Schüler größtmögliche Unterstützung zu bieten. In gemeinsamen Fortbildungen erarbeiten die Teammitglieder beider Teams Strategien zur Verknüpfung. Umgesetzt werden soll jetzt zum Beispiel die Idee, dass Schüler, die wiederholt den Reflexionsraum aufsuchen, neben den Gesprächen mit Eltern oder Schulleitung verpflichtend auch Termine mit dem Beratungsteam vereinbaren müssen. 
Auch eine Kooperation mit der Lernwerkstatt des Richard-von-Weizsäcker-Berufs-kollegs ist möglich: Schüler, die an einem angemessenem Arbeitsverhalten arbeiten müssen, können verpflichtend Zeiten in der Lernwerkstatt wahrnehmen, um zum Beispiel Aufgaben dort zu bearbeiten. 
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